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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Produktform : Gemisch
Produktname : PUP-TURBO
Produktgruppe : Mischung

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen
Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung,Industrielle Verwendung

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren Informationen verfügbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Sidec
Industrieweg 10
2490 Balen - BELGIE
T +32 14 81 50 01
safety@sidec.be - www.sidec.eu

1.4. Notrufnummer

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer
Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum

c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid
Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles/Brussel

+32 70 245 245

Deutschland Giftnotruf Erfurt
Gemeinsames Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, c/o 
HELIOS Klinikum Erfurt

Nordhäuser Straße 74
99089 Erfurt

+49 (0) 361 730 730

Österreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6
1010 Wien

+43 1 406 43 43

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Gemische/Stoffe: SDB EU 2015: Gemäß Vorschrift (EU) 2015/830 (Anhang II der 
REACH-Verordnung)
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332 
Skin Irrit. 2 H315 
Eye Irrit. 2 H319 
Resp. Sens. 1 H334 
Skin Sens. 1 H317 
Carc. 2 H351 
STOT SE 3 H335 
STOT RE 2 H373 

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

 

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Zusätzliche Kennzeichnung zum AnzeigenZusätzliche Klassifikation (en) zum angezeignen 
Gefahrenpiktogramme (CLP) :

GHS07 GHS08

Signalwort (CLP) : Gefahr
Gefährliche Inhaltsstoffe : Polymeric MDI; 4,4'-Diphenylmethane diisocyanate; Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-

hydro-.omega.-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene]; Reaction mass 
of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate and o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate / 
methylene diphenyl diisocyanate

Gefahrenhinweise (CLP) : H315 - Verursacht Hautreizungen.
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

mailto:safety@sidec.be
www.sidec.eu
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H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden 
verursachen.
H335 - Kann die Atemwege reizen.
H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Sicherheitshinweise (CLP) : P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P202 - Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P260 - Dampf, Gas, Nebel, Rauch, Staub nicht einatmen.
P264 - Nach Gebrauch die Hände, das Gesicht gründlich waschen.
P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P272 - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

2.3. Sonstige Gefahren
Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen 
sowie schädliche Wirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt

: Kann vermutlich Krebs erzeugen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter 
Exposition. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann die Atemwege reizen. Verursacht 
Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere 
Augenreizung. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden 
verursachen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP]

Polymeric MDI (CAS-Nr.) 9016-87-9
(EG-Nr.) 500-079-6
(REACH-Nr) 01-2119457024-46

13 – 30 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

4,4'-Diphenylmethane diisocyanate (CAS-Nr.) 101-68-8
(EG-Nr.) 202-966-0
(EG Index-Nr.) 615-005-00-9
(REACH-Nr) 01-2119457014-47

13 – 30 Carc. 2, H351
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
STOT RE 2, H373
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-hydro-.omega.-
hydroxy-, polymer with 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene]

(CAS-Nr.) 39420-98-9
(EG-Nr.) 643-036-8

13 – 30 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Resp. Sens. 1A, H334
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

Reaction mass of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate and o-
(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate / methylene diphenyl 
diisocyanate

(EG Index-Nr.) 905-806-4
(REACH-Nr) 01-2119457015-45

13 – 30 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

1,1'-Methylenebis [isocyanatobenzene], polymer with 1,2-
ethanediamine,methyloxirane and oxirane, block

13 – 30 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
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Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:
Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte
4,4'-Diphenylmethane diisocyanate (CAS-Nr.) 101-68-8

(EG-Nr.) 202-966-0
(EG Index-Nr.) 615-005-00-9
(REACH-Nr) 01-2119457014-47

( 0,1 ≤C < 100) Resp. Sens. 1, H334
( 5 ≤C < 100) STOT SE 3, H335
( 5 ≤C < 100) Skin Irrit. 2, H315
( 5 ≤C < 100) Eye Irrit. 2, H319

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bei unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Falls eingeatmet, an die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand künstlich beatmen. Sofort einen 

Arzt verständigen. Die Behandlung ist symptomatisch für primäre. Reizung oder 
Bronchospasmen. Bei erschwertem Atmen sollte von einer qualifizierten Person Sauerstoff 
verabreicht werden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei 
Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Eine MDI-
Studie hat gezeigt, dass eine Hautreinigungslösung auf Polyglykolbasis (wie z. B. D-TamTM, 
PEG-400) oder Maisöl effektiver sein kann als Wasser und Seife.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Bei unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Erbrechen nicht ohne ärztliche 
Anweisung auslösen. Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome/Wirkungen nach Einatmen : LC50 (Ratte): ca. 490 mg/m³ (4 Stunden): Unter Verwendung von experimentell produziertem, 

atembarem Aerosol mit einem aerodynamischen Durchmesser von <5 Mikron. Dieses Produkt 
ist reizend und sensibilisierend beim Einatmen: wiederholtes Einatmen von Konzentrationen 
der Dämpfe oder Aerosole über dem oben erwähnten Grenzwert kann zu Sensibilisierung der 
Atemwege führen. Folgende Symptome können unter anderen auftreten: Reizung von Augen, 
Nase, Kehle, und Lunge, wahrscheinlich zusammen mit trockener Kehle, Engegefühl der Brust 
und Atemschwierig keiten. Die Symptome können erst mehrere Stunden nach der Exposition 
auftreten. Bei sensibilisierten Personen kann es zu einer extrem starken Reaktion auf minimale 
MDI-Konzentrationen kommen.

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Reizt die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Tierversuche haben gezeigt, daß 
der Hautkontakt mit Stoffen, die als atemwegsensibilisierend bekannt sind, wie z.B. 
Diisocyanate, Atemwegsensibilisierung auslösen können. Diese Ergebnisse zeigen, wie wichtig 
es ist, beim Umgang mit diesen Chemikalien oder bei Wartungsarbeiten stets Schutzkleidung, 
einschließlich Handschuhe, zu tragen.

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Augenreizung.
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Geringe orale Toxizität. Verschlucken kann zu einer Reizung des Magen-Darm-Traktes führen.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln. Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten. Die betroffene Person muss 
möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel : Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid.
Ungeeignete Löschmittel : Reagiert bei Kontakt mit Wasser durch Freisetzung von Kohlendioxid (CO2). Falls keine 

anderen Löschmittel zur Verfügung stehen, kann auch mit sehr großen Mengen Wasser 
gelöscht werden. Die Reaktion von Wasser mit heißem Zyanat kann heftig sein. Löschwasser 
darf nicht in Gewässer gelangen, eindämmen.
Gebinde, die dem Feuer ausgesetzt sind, mit Wassersprühstrahl kühlen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlendioxid (CO2). Kohlenmonoxid. 

Stickstoffdioxid.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Brandschutzvorkehrungen : Räumen und Zugang beschränken.
Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-

unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. Stiefel aus PVC. Schutzhelm.
Sonstige Angaben : Reagiert bei Kontakt mit Wasser durch Freisetzung von Kohlendioxid (CO2).
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.1.2. Einsatzkräfte
Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: siehe 

Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung".

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Reinigungsverfahren : Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Falls das Produkt in die Kanalisation 

oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen.
Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen 

und verstehen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol 
nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Berührung mit den 
Augen und der Haut vermeiden.

Hygienemaßnahmen : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht 
außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach 
Handhabung des Produkts immer die Hände waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Lagerbedingungen : Unter Verschluss aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl halten. An einem 

trockenen, gut belüfteten Ort  entfernt von Zünd- oder Hitzequellen sowie direkter 
Sonneneinstrahlung aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter

4,4'-Diphenylmethane diisocyanate (101-68-8)
Belgien Grenzwert (mg/m³) 0,052 mg/m³
Belgien Grenzwert (ppm) 0,005 ppm
Frankreich VME (mg/m³) 0,1 mg/m³
Frankreich VME (ppm) 0,01 ppm
Frankreich VLE (mg/m³) 0,2 mg/m³
Frankreich VLE (ppm) 0,02 ppm
Vereinigtes Königreich WEL TWA (mg/m³) 0,02 mg/m³
Vereinigtes Königreich WEL STEL (mg/m³) 0,07 mg/m³
USA - ACGIH ACGIH TWA (ppm) 0,005 ppm

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen.

Persönliche Schutzausrüstung : Handschuhe. Dichtschließende Schutzbrille.
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Materialien für Schutzkleidung : Baumwollstaub. Tyvek® Kittel/Anzüge

Handschutz : Wear suitable gloves tested to EN374. Da das Produkt aus mehreren Stoffen 
zusammengesetzt ist, lässt sich die Dauerhaftigkeit der Handschuhmaterialien nicht im Voraus 
berechnen, so dass sie vor der Verwendung getestet werden muss. Die Wahl eines geeigneten 
Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von anderen Qualitätsmerkmalen 
abhängig, die sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden. Die genaue Durchbruchzeit ist 
beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. Empfohlene Materialien. 
Handschuhe aus Butylkautschuk. Viton. Vinyl. 5 (> 240 Minuten)

Augenschutz : Dichtschließende Schutzbrille. Eine Risikobewertung ist erforderlich

Haut- und Körperschutz : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Bei unzureichender Belüfung Atemschutz 
tragen. Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten oder 
anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und den 
Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten. undurchlässiges 
Schuhwerk tragen

Atemschutz : Im Freien / Unter örtlicher Absauganlage / Mit Lüftung oder Atemschutz arbeiten

 
Begrenzung und Überwachung der 
Umweltexposition

: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Sonstige Angaben : Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht waschen. Bei Gebrauch nicht essen, 
trinken oder rauchen. Arbeitskleidung von der normalen Kleidung trennen. Einzeln reinigen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand : Flüssig

 

Farbe : Keine Daten verfügbar
 

Geruch : Leicht.
 

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar
 

pH-Wert : Keine Daten verfügbar
 

Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Keine Daten verfügbar
 

Schmelzpunkt : Nicht anwendbar
 

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar
 

Siedepunkt : Keine Daten verfügbar
 

Flammpunkt : > 130 °C [EC A.9 Flash-Point (closed cup)]
 

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar
 

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar
 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Nicht anwendbar
 

Dampfdruck : 0,0000024 kPa
 

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar
 

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar
 

Dichte : 1,176 g/cm³
Löslichkeit : Keine Daten verfügbar

 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 
Pow)

: Keine Daten verfügbar
 

Viskosität, kinematisch : 370 mm²/s
 

Viskosität, dynamisch : 440 – 500
 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar
 

Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar
 

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar
 

9.2. Sonstige Angaben
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Ungenügende Daten verfügbar.



PUP-TURBO
Sicherheitsdatenblatt
entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

15/07/2020 DE (Deutsch) 6/9

10.2. Chemische Stabilität
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Bei der Reaktion mit Wasser (Feuchtigkeit) wird Kohlendioxid freigesetzt. Reagiert exotherm mit Substanzen, die aktive Wasserstoffgruppen 
enthalten. Die Reaktion wird allmählich stärker und kann bei höheren Temperaturen heftig sein, wenn die Mischbarkeit der Reaktionspartner gut 
oder durch Rühren bzw. Gegenwart von Lösemitteln unterstützt wird. MDI ist in Wasser unlöslich und schwerer als dieses. Es sinkt auf den Boden, 
reagiert aber langsam an der Grenzfläche. Eine feste, wasserunlösliche Schicht von Polyharnstoff entsteht an der Grenzfläche und gibt 
Kohlendioxidgas ab.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hohe Temperaturen.

10.5. Unverträgliche Materialien
Amine. Alkohole. Säuren und Basen. Wasser.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Kohlenstoffoxide (CO und CO2). Stick(stoff)-oxide. Kohlenwasserstoffe. Blausäure.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizität : Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

ATE (Staub, Nebel) 1,5 mg/l/4h

4,4'-Diphenylmethane diisocyanate (101-68-8)
LD50 oral Ratte > 7616 mg/kg (Entspricht oder entspricht OECD 401, Ratte, weiblich, vorgelesen, mündlich)
LD50 Dermal Kaninchen > 9400 mg/kg Körpergewicht (Entspricht oder entspricht OECD 402, 24h, Kaninchen, 

männlich / weiblich, Read-across, dermal)
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) 0,49 mg/l air (Entspricht oder entspricht OECD 403, 4 h, Ratte, männlich / weiblich, Read-

across, Inhalation (Aerosol))

Polymeric MDI (9016-87-9)
LD50 oral Ratte > 10000 mg/m³
LD50 Dermal Kaninchen > 9400

Reaction mass of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate and o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate / methylene diphenyl 
diisocyanate
LD50 oral Ratte > 10000 g/kg
LD50 Dermal Ratte ≈ 50 mg/kg
LD50 Dermal Kaninchen > 9400 mg/kg
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) 0,49 mg/l/4h

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. 

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft
Karzinogenität : Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition

: Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition

: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

PUP-TURBO 
Viskosität, kinematisch 370 mm²/s

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität
Ökologie - Allgemein : Das Produkt gilt weder als schädlich für Wasserorganismen noch verursacht es langfristige 

Schäden in der Umwelt.

4,4'-Diphenylmethane diisocyanate (101-68-8)
LC50 Fische 1 > 1000 mg/l (OECD 203: Fisch: Studie zur akuten Toxizität, 96 Stunden, Danio rerio, 

statisches System, Süßwasser, Ablesen, nominelle Konzentration)
EC50 Daphnia 1 129,7 mg/l (OECD 202: Akute Immobilisierungsstudie in Daphnia sp., 24 h, Daphnia magna, 

statisches System, Süßwasser, Read-across, Bewegung)
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4,4'-Diphenylmethane diisocyanate (101-68-8)
NOEC chronisch Krustentier ≥ 10 mg/l

Polymeric MDI (9016-87-9)
LC50 Fische 1 > 1000 mg/l
EC50 Daphnia 1 > 1000 μg/l
NOEC chronisch Krustentier > 10 ppm

Reaction mass of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate and o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate / methylene diphenyl 
diisocyanate
LC50 Fische 1 > 1000 mg/l
NOEC (chronisch) > 10 mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

4,4'-Diphenylmethane diisocyanate (101-68-8)
Persistenz und Abbaubarkeit In Wasser: Nicht biologisch abbaubar.
Biologischer Abbau 0 %

Polymeric MDI (9016-87-9)
Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar.
Biologischer Abbau 0 %

12.3. Bioakkumulationspotenzial

4,4'-Diphenylmethane diisocyanate (101-68-8)
BCF Fische 1 92 – 200 (OECD 305: Biokonzentration: Durchflusstest mit Fischen, 4 Wochen, Cyprinus 

carpio, Durchflusssystem, Süßwasser, experimenteller Wert, GLP)
Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH) 200
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 
Pow)

4,51 (Experimenteller Wert, OECD 117: Verteilungskoeffizient (n-Octanol / Wasser), HPLC-
Methode, 22 ° C)

Bioakkumulationspotenzial Geringes Bioakkumulationspotential.

Polymeric MDI (9016-87-9)
BCF Fische 1 < 14

Reaction mass of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate and o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate / methylene diphenyl 
diisocyanate
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 
Pow)

≈ 4,51

12.4. Mobilität im Boden

4,4'-Diphenylmethane diisocyanate (101-68-8)
Ökologie - Boden Keine zusätzlichen Informationen verfügbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Komponente
4,4'-Diphenylmethane diisocyanate (101-68-8) Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

12.6. Andere schädliche Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen. 

Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen.
Zusätzliche Hinweise : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.
EAK-Code : 08 05 01* - Isocyanatabfälle

16 03 05* - organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) : Nicht anwendbar
Offizielle Benennung für die Beförderung 
(IMDG)

: Nicht anwendbar
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Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : Nicht anwendbar
Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) : Nicht anwendbar
Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) : Nicht anwendbar

14.3. Transportgefahrenklassen
ADR
Transportgefahrenklassen (ADR) : Nicht anwendbar

IMDG
Transportgefahrenklassen (IMDG) : Nicht anwendbar

IATA
Transportgefahrenklassen (IATA) : Nicht anwendbar

ADN
Transportgefahrenklassen (ADN) : Nicht anwendbar

RID
Transportgefahrenklassen (RID) : Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe
Verpackungsgruppe (ADR) : Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe (IMDG) : Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe (IATA) : Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe (ADN) : Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe (RID) : Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren
Umweltgefährlich : Nein
Meeresschadstoff : Nein
Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar

   
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

- Landtransport
Keine Daten verfügbar

- Seeschiffstransport
Keine Daten verfügbar

- Lufttransport
Keine Daten verfügbar

- Binnenschiffstransport
Beförderung verboten (ADN) : Nein
Unterliegt nicht dem ADN : Nein

- Bahntransport
Beförderung verboten (RID) : Nein

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt
Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff
Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff
 

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland
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Rechtlicher Bezug : WGK 3, Stark wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Störfall-Verordnung)

Niederlande
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet
SZW-lijst van mutagene stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet

Dänemark
Empfehlungen der dänischen Vorschriften : Das Produkt darf von Jugendlichen unter 18 Jahren nicht verwendet werden

Schwangere/stillende Frauen, die mit dem Stoff arbeiten, dürfen nicht in direkten Kontakt mit 
ihm geraten

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

 Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze:
Acute Tox. 4 (Inhalation) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Akute Toxizität (inhalativ: Staub, Nebel), Kategorie 4
Carc. 2 Karzinogenität, Kategorie 2
Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2
Resp. Sens. 1 Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1
Resp. Sens. 1A Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1A
Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2
Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1
STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2
STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden 

verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine 
Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.


